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KULTURGUTERSCHUTZ

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

Koénnen die

Luftschutztruppen dem
Kulturgiterschutz helfen?

Arbeitstagungen der Schweizerischen Gesellschaft fir Kulturgiterschutz

H.A. Die zehn Jahre nach dem Schwei-
zerischen Zivilschutzverband 1964 ge-
grindete Schweizerische Gesellschaft
fiir Kulturgiiterschutz (SGKS) hat ihre
Aufgabe auf das Ziel ausgerichtet, in
ihrer Informationsarbeit Bevolkerung
und Behorden die Bedeutung des Kul-
turgiiterschutzes im Rahmen der Ge-
samtverteidigung nahezubringen und
auch einen Beitrag zum praktischen
Einsatz zu leisten. Sie stilitzt sich dabei
auf das eidgenossische Gesetz liber den
Kulturgiiterschutz, das im Jahre 1966
in Kraft trat, nachdem die Schweiz der
Haager Konvention von 1954 iiber den
Schutz von Kulturgilitern bei bewaffne-
ten Konflikten beigetreten war.

Die SGKS ist in den letzten Jahren un-
ter Fuhrung ihres Présidenten, Gino
Arcioni, Freiburg, durch eine vielge-
staltige Aufklarungstitigkeit, Semina-
re und Arbeitstagungen hervorgetre-
ten. Im Jahre 1987 legte sie das
Schwergewicht auf die Untersuchung
der Moglichkeiten der Zusammenar-
beit mit den Luftschutztruppen im Sin-
ne der Unterstiitzung der Organe des
Kulturgiiterschutzes. Mit diesem The-
ma befassten sich dieses Jahr Arbeits-
tagungen in Morges, Langenthal, He-
risau, La Chaux-de-Fonds, Wolhusen
und Roveredo. Der Berichterstatter be-
suchte die Tagung in Wolhusen, um
sich iiber die Problematik des gewahl-
.ten Jahresthemas orientieren zu lassen.
An der Entlebucher Tagung beteiligten
sich eine Reihe von Personlichkeiten
aus Zivilschutz und Fachgebieten, dar-
unter auch der Chef des Luzerner Am-
tes flir Zivilschutz, Franz Baumeler.
Der Gemeindeprisident, Paul Muff,
verstand es, die Gemeinde Wolhusen
mit allen ihren Aspekten mit interes-
santen Details zur Darstellung zu brin-
gen. Zu Wolhusen gehort auch das neue
Kreisspital, das iiber sehenswerte Zi-
vilschutzanlagen verfiigt. Zahlreiche
Kulturwerte der ndheren und weiteren
Umgebung sind des Besuches wert, wie
das Pfarrhaus und die Pfarrkirche in
| Ruswil und die Klosterkirche Werthen-
stein, die am spdteren Nachmittag nach
Abschluss der Tagung von den Teilneh-
mern unter kundiger Fithrung besich-
tigt wurden.

Die Luftschutztruppen

koénnen nur bedingt helfen

Das Tagungsthema wurde eingehend
von Major i Gst Anton Bylang von der
Abteilung fiir Luftschutztruppen im
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EMD behandelt. Der Referent ging da-
von aus, dass die Luftschutztruppen
primdr Rettungs- und Raumungsauf-
gaben in den Schwerpunkten von
Schadenlagen haben und es eine Uto-
pie sei, von ihnen Einsétze zu verlan-
gen, die direkt dem Schutz und der
Rettung von Kulturglitern dienen.
Grundsétzlich bestehe aber die Bereit-
schaft zu einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit, wenn es die Verhaltnis-
se zulassen oder nach einer Mobilma-
chung keine kriegerischen Verwicklun-
gen stattfinden und gentigend Zeit fir
die Verbesserungen von Bauten und
Ausbildung bleibe. Es bestehen Unter-
stiitzungmoglichkeiten auf dem Gebiet
von Transporten, von Material- und
Personalhilfen und des Einbezugs von
Objekten in ein Sicherheitspositiv. Es
diirfte auch selbstverstdndlich sein,
dass in einem den Luftschutztruppen
zugewiesenen Schadenraum auch die
Loschung von Branden und Rettungs-
einsédtze zum Beispiel in Kirchen und
Museen oder anderen Kulturgilitern in
einem solchen Einsatz gewdihrleistet
ist. Major i Gst Bylang machte auch
darauf aufmerksam, dass die Chance
der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit bei jenen Vorbereitungen liege, die
in den Gemeinden, in den Kantonen
oder beim Bund im Sinne eines aktiven
Kulturgtiterschutzes weitsichtig ge-
troffen werden. Wichtig sei auch eine
umfassende, alle Aspekte beriihrende
Planung.

Klosterkirche Werthen stein: ullenumgun mit Blick auf Pfyfferkapelln

Der Kulturgiterschutz ist in der Schweiz
immer noch unzureichend

In der allgemeinen Aussprache unter
Fachleuten kam zum Ausdruck, dass
die sich in Privatbesitz befindenden
Kulturwerte unseres Landes allgemein
gut geschtitzt sind und entsprechende
Vorbereitungen getroffen wurden. Es
wiirde aber immer noch auf kommuna-
ler, kantonaler und eidgendssischer
Ebene zu wenig getan, um das Kultur-
guterschutzgesetz zu realisieren und
die noch bestehenden grossen Liicken
zu fiillen. Der Chef des Luzerner Amtes
fiir Zivilschutz machte darauf auf-
merksam, dass im Kanton am 1. Januar
1988 ein neues Zivilschutzgesetz in
Kraft tritt, das auch sieben Artikel
liber den Kulturgiiterschutz enthalte.
Franz Baumeler selbst hat den Auftrag
erhalten, im Kanton Luzern den Kul-
turgtiterschutz aufzubauen.

Vierjahresprogramm der SGKS

Fir die weitere Tatigkeit hat die Ge-
sellschaft ein Vierjahresprogramm ver-
offentlicht, um bis 1991 bestimmte
Schwerpunkte zu setzen. Im Jahre 1988
werden die Probleme der Versicherung
von Kulturgiitern behandelt, um zum
Beispiel zu dhnlich umfassenden Lo-
sungen wie bei den Elementarschéden
zu kommen. Das Jahr 1989 soll im Zei-
chen der Kulturgtiterschutz-Dokumen-
tationssicherstellung stehen, wie Mi-
kroverfilmung und Erfassung der ech-
ten Farben und ihrer Haltbarkeit samt
dem Aufbau einer Datenbank. Eine
wichtige Problematik steht fiir 1990
auf dem Programm: die Stellung und
Ausbildung der Kulturgiiter-Objekt-
chefs bei beweglichen und unbewegli-
chen Kulturgiitern. Das Jahr 1991 wird
im Zusammenhang mit der 700-Jahr-
feier der Eidgenossenschaft gesehen,
um das Kulturschaffen von 1291 bis
1991 zu erfassen und zur Darstellung
zu bringen.




	Können die Luftschutztruppen dem Kulturgüterschutz helfen? : Arbeitstagungen der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz

